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(2) Innerhalb dieser Grenzen sind die Gerichte zu einer 
selbständigen Tätigkeit berechtigt und verpflichtet; ins
besondere sind sie bei Anwendung des Strafgesetzes an 
die gestellten Anträge nicht gebunden.

Rücknahme der Anklage.
§ 156

Die öffentliche Klage kann bis zum Beginn der ersten
Hauptverhandlung zurückgenommen werden.

Anm.i § 156 ist durch Art. 3 der VO vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 512) 
neu gefaßt worden.

Beschuldigter. Angeschuldigter. Angeklagter.
§ 157

Im Sinne dieses Gesetzes ist:
Angeschuldigter der Beschuldigte, gegen welchen die 

öffentliche Klage erhoben worden ist.
Angeklagter der Beschuldigte oder Angeschuldigte, 

gegen welchen die Eröffnung des Hauptverfahrens be
schlossen ist.

Zweiter Abschnitt

Vorbereitung der öffentlichen Klage

Strafanzeige und Strafantrag.
§ 158

(1) Anzeigen strafbarer Handlungen oder Anträge auf 
Strafverfolgung können bei der Staatsanwaltschaft, den 
Behörden und Beamten des Polizei- und Sicherheits
dienstes und den Amtsgerichten mündlich oder schriftlich 
angebracht werden. Die mündliche Anzeige ist zu beur
kunden.

(2) Bei strafbaren Handlungen, deren Verfolgung nur 
auf Antrag eintritt, muß der Antrag bei einem Gericht
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